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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15

EStG 1988 §16

EStG 1988 §25 Abs1 Z3 litd

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des VwGH scha6t die Bestimmung des § 25 Abs. 1 Z 3 lit. d EStG 1988 nur eine Fiktion in

Bezug auf die Zuordnung rückgezahlter P:ichtbeiträge zu den nichtselbständigen Einkünften auf der Einnahmenseite.

Diese Fiktion vermag allerdings den Veranlassungszusammenhang mit einer bestimmten Einkunftsquelle (einer

bestimmten Art von Einkünften) nicht zu durchtrennen. Daher bewirkt - auf der Ausgabenseite - die Rückzahlung der

P:ichtbeiträge keine nachträgliche Umquali@zierung ihrer ursprünglichen Einstufung als Werbungskosten oder

Betriebsausgaben im Zeitpunkt der Bezahlung (vgl. VwGH 18.9.2013, 2009/13/0189, VwSlg. 8844/F). Umgekehrt - auf

der Einnahmenseite - sind die rückgezahlten P:ichtbeiträge, unabhängig von ihrer Einstufung als Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit, steuerlich jener Einkunftsquelle zuzuordnen, bei der sie ursprünglich angefallen sind.

Daraus ergibt sich beispielsweise, dass P:ichtbeiträge im Zusammenhang mit steuerbefreiten Einkünften bei

Rückzahlung ebenso als steuerfrei zu behandeln sind (vgl. VwGH 20.11.2012, 2008/13/0248, VwSlg. 8766/F, zu

rückerstatteten Sozialversicherungsbeiträgen im Zusammenhang mit gemäß § 3 Abs. 1 Z 11 EStG 1988 steuerfreien

Auslandseinkünften).
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